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Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der EU-Geldwäsche Verordnung 2024/1624

Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Kreis der 
Verpflichteten

Zur Verminderung neuer und aufkommender Risiken wird die Liste der Verpflichteten unter anderem um 
Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, aber auch andere Sektoren wie Crowdfunding-Plattformen und 
Migrationsanbieter erweitert.

Verpflichtete Artikel 3 (3) (d) d) Immobilienmakler und andere Fachkräfte im Immobilienbereich, 
soweit sie als Vermittler bei Immobilientransaktionen tätig sind, 
auch im Zusammenhang mit der Vermietung von Immobilien in 
Bezug auf Transaktionen, bei denen sich die monatliche Miete 
unabhängig vom Zahlungsmittel auf mindestens 10 000 EUR 
oder den Gegenwert in Landeswährung beläuft

Artikel 3 (3) (e) e) Personen, deren regelmäßige oder hauptberufliche Tätigkeit im 
Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen besteht

– Anhang V Die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 55 genannten Edelmetalle:  

a) Gold
b) Silber 
c) Platin 
d) Iridium 
e) Osmium 
f) Palladium 
g) Rhodium 
h) Rhutenium

Die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 55 genannten Edelsteine:  

a) Diamant 
b) Rubin 
c) Saphir 
d) Smaragd

Verpflichtete Artikel 3 (3) (f) f) Personen, deren regelmäßige oder hauptberufliche Tätigkeit im 
Handel mit hochwertigen Gütern besteht

– Anhang IV Liste der hochwertigen Güter nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 54: 

1. Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren im Wert von mehr als 
10 000 EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung, 

2. Uhren im Wert von mehr als 10 000 EUR oder dem Gegenwert in 
Landeswährung, 

3. Kraftfahrzeuge zu einem Preis von mehr als 250 000 EUR oder 
dem Gegenwert in Landeswährung, 

4. Luftfahrzeuge zu einem Preis von mehr als 7 500 000 EUR oder 
dem Gegenwert in Landeswährung, 

5. Wasserfahrzeuge zu einem Preis von mehr als 7 500 000 EUR 
oder dem Gegenwert in Landeswährung

Verpflichtete Artikel 3 (3) (h) h) Schwarmfinanzierungsdienstleister und Schwarmfinanzierungs-
vermittler;

Artikel 3 (3) (i) i) Personen, die mit Kulturgütern handeln oder beim Handel mit 
Kulturgütern als Vermittler tätig werden, auch Kunstgalerien 
und Auktionshäuser, sofern sich der Wert einer Transaktion oder 
verbundener Transaktionen auf mindestens 10 000 EUR oder 
den Gegenwert in Landeswährung beläuft
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Kreis der 
Verpflichteten

Verpflichtete Artikel 3 (3) (j) j) Personen, die Kulturgüter und andere hochwertige Güter 
aufbewahren, mit ihnen handeln oder beim Handel mit ihnen als 
Vermittler tätig werden, wenn dies in Freizonen und Zolllagern 
erfolgt, sofern sich der Wert einer Transaktion oder der 
verbundenen Transaktionen auf mindestens 10 000 EUR oder 
den Gegenwert in Landeswährung beläuft

Artikel 3 (3) (k) k) Hypotheken- und Verbraucherkreditvermittler, bei denen es 
sich nicht um Kreditinstitute oder Finanzinstitute handelt, 
mit Ausnahme von Kreditvermittlern, die Tätigkeiten unter 
der Verantwortung eines oder mehrerer Kreditgeber(s) oder 
Kreditvermittler(s) ausüben

Artikel 3 (3) (m) m) nichtfinanzielle gemischte Holdinggesellschaften

Ausnahmen 
für bestimmte 
Anbieter von 
Glücksspiel-
diensten

Artikel 4 (1) (1) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Anbieter von Glücks- 
spieldiensten ganz oder teilweise von den Anforderungen dieser 
Verordnung auszunehmen, wenn von der Art und gegebenenfalls 
dem Umfang der Tätigkeiten dieser Dienste nachgewiesenermaßen 
ein geringes Risiko ausgeht.

Die Ausnahme gemäß Unterabsatz 1 gilt nicht für 

a) Kasinos;
b) Anbieter von Glücksspieldiensten, deren Haupttätigkeit in der 

Erbringung von Diensten in den Bereichen 

Online-Glücksspiele oder Sportwetten besteht, mit Ausnahme von 

i) Online-Glücksspieldiensten, die von einem Staat über eine 
Behörde oder ein Unternehmen oder eine staatlich kontrollierte 
Einrichtung betrieben werden;

ii) Online-Glücksspieldienste, deren Organisation, Betrieb und 
Verwaltung staatlich geregelt sind.

Sorgfalts- 
pflichten

Die Anforderungen in Bezug auf interne Richtlinien, Kontrollen und Verfahren werden klargestellt, auch im 
Falle von Unternehmensgruppen, und die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden werden genauer dar- 
gelegt, mit klareren Anforderungen je nach Risikoniveau des Kunden, sodass die einheitliche Anwendung 
der Regeln im Binnenmarkt sichergestellt ist.

Umfang 
interner 
Strategien, 
Verfahren und 
Kontrollen

Artikel 9 (4) (4) Die AMLA gibt bis zum 10. Juli 2026 Leitlinien dazu aus, 
welche Elemente Verpflichtete bei der Festlegung des Umfangs ihrer 
internen Strategien, Verfahren und Kontrollen auf der Grundlage 
der Art ihrer Geschäftstätigkeit, einschließlich ihrer Risiken und 
Komplexität, und ihrer Größe berücksichtigen sollten, insbesondere 
in Bezug auf die den Compliance-Funktionen zugewiesenen 
Mitarbeiter. In diesen Leitlinien werden ferner Situationen genannt, 
in denen aufgrund der Art und der Größe des Verpflichteten 

i) interne Kontrollen auf der Ebene der wirtschaftlichen Funktion, 
der Compliance-Funktion und der Audit-Funktion zu organisieren 
sind;

ii) die unabhängige Audit-Funktion von einem externen 
Sachverständigen wahrgenommen werden kann.
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Sorgfalts- 
pflichten

Compliance-
Funktionen

Artikel 11 (1) (1) Die Verpflichteten benennen ein Mitglied des Leitungsorgans  
in seiner Leitungsfunktion, das dafür verantwortlich ist, sicherzu- 
stellen, dass die vorliegende Verordnung, die Verordnung (EU) 
2023/1113 und von Aufsehern erlassene Verwaltungsakte 
eingehalten werden (im Folgenden „Compliance-Manager“).

Der Compliance-Manager stellt sicher, dass die internen Strategien, 
Verfahren und Kontrollen des Verpflichteten mit der Risikolage 
des Verpflichteten in Einklang stehen und umgesetzt werden. Der 
Compliance-Manager stellt ferner sicher, dass zu diesem Zweck 
ausreichende personelle und materielle Ressourcen bereitgestellt 
werden. Der Compliance-Manager ist dafür verantwortlich, Informa- 
tionen über signifikante oder wesentliche Schwachstellen bei diesen 
Strategien, Verfahren und Kontrollen entgegenzunehmen.

Ist das Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion ein Organ, das 
kollektiv für seine Entscheidungen verantwortlich ist, so ist der 
Compliance-Manager dafür zuständig, es zu unterstützen und 
zu beraten und die in diesem Artikel genannten Entscheidungen 
vorzubereiten.

Artikel 11 (7) (7) Wenn die Art der Geschäftstätigkeit, einschließlich ihrer 
Risiken und Komplexität, und die Größe des Verpflichteten dies 
rechtfertigen, können die Funktionen des Compliance-Managers 
und des Compliance-Beauftragten von derselben natürlichen Person 
wahrgenommen werden. Diese Funktionen können mit anderen 
Funktionen kumuliert werden.

Gruppenweite 
Anforderungen

Artikel 16 (4) (4) Die AMLA arbeitet bis zum 10. Juli 2026 Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission zur An- 
nahme vor. Darin werden die Mindestanforderungen an gruppen- 
weite Strategien, Verfahren und Kontrollen festgelegt, einschließlich 
der Mindeststandards für den Informationsaustausch innerhalb der 
Gruppe, die Kriterien für die Ermittlung des Mutterunternehmens 
in den in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 42 Buchstabe b genannten 
Fällen und die Bedingungen, unter denen die Bestimmungen dieses 
Artikels für Unternehmen gelten, die Teil von Strukturen sind, die 
sich in gemeinsamem Besitz oder unter gemeinsamer Verwaltung 
befinden oder bei denen die Einhaltung der Anforderungen gemein-
sam kontrolliert wird, einschließlich Netzwerken oder Personen- 
gesellschaften, sowie die Kriterien für die Ermittlung des Mutter- 
unternehmens in diesen Fällen.

Anwendung  
der Sorgfalts- 
maßnahmen 
gegenüber 
Kunden

Artikel 19 (1) (b) (1) Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden sind vom 
Verpflichteten immer dann anzuwenden, wenn […] 

b) der Verpflichtete eine gelegentliche Transaktion mit einem 
Wert von 10 000 EUR oder mehr bzw. dem entsprechenden 
Gegenwert in Landeswährung ausführt, und zwar unabhängig 
davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder über 
verbundene Transaktionen erfolgt, wobei nach Absatz 9 auch ein 
niedrigerer Wert festgelegt werden kann
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Sorgfalts- 
pflichten

Anwendung  
der Sorgfalts- 
maßnahmen 
gegenüber 
Kunden

Artikel 19 (4) (4) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b wenden die Verpflich- 
teten bei der Durchführung einer gelegentlichen Barzahlung über  
große Beträge im Wert von 3 000 EUR oder mehr bzw. dem Gegen-
wert in Landeswährung mindestens die in Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe a genannten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden 
an, und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem 
einzigen Vorgang oder über verbundene Transaktionen erfolgt. 
Unterabsatz 1 dieses Absatzes findet keine Anwendung, wenn die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 80 Absätze 2 und 3 eine Obergrenze 
für große Barzahlungen von 3 000 EUR oder weniger oder dem 
gleichen Wert in nationaler Währung haben, außer in den Fällen 
nach Absatz 4 Buchstabe b des genannten Artikels.

Artikel 19 (9) (9) Die AMLA arbeitet bis zum 10. Juli 2026 Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission zur 
Annahme vor. Darin wird Folgendes festgelegt: 

a) die Verpflichteten, die Sektoren oder die Transaktionen, bei  
denen ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismus- 
finanzierung besteht und für die ein niedrigerer Wert gilt als in 
Absatz 1 Buchstabe b festgelegt; 

b) die damit verbundenen Werte für gelegentliche Transaktionen; 
c) die zu berücksichtigenden Kriterien für die Ermittlung von 

gelegentlichen Transaktionen und Geschäftsbeziehungen; 
d) die Kriterien für die Ermittlung verbundener Transaktionen. 

Bei Ausarbeitung des in Unterabsatz 1 genannten Entwurfs 
technischer Regulierungsstandards berücksichtigt die AMLA die 
Höhe des Risikos, das mit dem jeweiligen Geschäftsmodell der 
verschiedenen Arten von Verpflichteten einhergeht, sowie die von 
der Kommission nach Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/1640 
durchgeführte Risikobewertung auf Unionsebene.

Sorgfalts- 
maßnahmen 
gegenüber 
Kunden

Artikel 20 (1) (d) Für die Zwecke der Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber 
Kunden treffen die Verpflichteten alle folgenden Maßnahmen:  

d) sie überprüfen, ob der Kunde oder die wirtschaftlichen 
Eigentümer gezielten finanziellen Sanktionen unterliegt bzw. 
unterliegen, und im Fall eines Kunden oder einer Partei einer 
Rechtsvereinbarung, bei der es sich um eine juristische Person 
handelt, ob natürliche oder juristische Personen, die gezielten 
finanziellen Sanktionen unterliegen, die juristische Person 
kontrollieren oder einzeln oder kollektiv mehr als 50 % der 
Eigentumsrechte oder eine Mehrheitsbeteiligung an dieser 
juristischen Person haben.

Artikel 20 (3) (3) Die AMLA gibt bis zum 10. Juli 2026 Leitlinien für die Risiko- 
variablen und Risikofaktoren aus, die von den Verpflichteten bei 
der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen oder bei Durchführung 
gelegentlicher Transaktionen zu berücksichtigen sind.
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Sorgfalts- 
pflichten

Unmöglichkeit, 
die vorge- 
schriebenen 
Sorgfaltsmaß- 
nahmen gegen-
über Kunden 
anzuwenden

Artikel 21 (4) (4) Die AMLA gibt mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
bis zum 10. Juli 2027 gemeinsame Leitlinien zu den Maßnahmen 
heraus, die von Kredit- und Finanzinstituten ergriffen werden 
können, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei der Umsetzung 
der Anforderungen der Richtlinie 2014/92/EU sicherzustellen, 
auch in Bezug auf Geschäftsbeziehungen, die am stärksten von 
Risikominderungspraktiken betroffen sind.

Kontinuierliche 
Überwachung 
der Geschäfts- 
beziehung und 
Überwachung 
der Trans- 
aktionen von 
Kunden

Artikel 26 (2) (2) Im Zusammenhang mit der in Absatz 1 genannten 
kontinuierlichen Überwachung stellen die Verpflichteten sicher, 
dass die maßgeblichen Unterlagen, Daten oder Informationen des 
Kunden auf aktuellem Stand gehalten werden. 

Der Zeitabstand zwischen Aktualisierungen von Kundeninfor- 
mationen gemäß Unterabsatz 1 richtet sich nach dem mit der 
Geschäftsbeziehung verbundenen Risiko und darf keinesfalls 
folgende Zeiträume überschreiten: 

a) ein Jahr für Kunden mit erhöhtem Risiko, für die Maßnahmen 
nach Abschnitt 4 dieses Kapitels gelten,

b) fünf Jahre für alle anderen Kunden.

Artikel 26 (5) (5) Die AMLA gibt bis zum 10. Juli 2026 Leitlinien für die 
kontinuierliche Überwachung einer Geschäftsbeziehung und die 
Überwachung der im Kontext dieser Beziehung durchgeführten 
Transaktionen aus.

Befristete 
Maßnahmen 
für Kunden, 
die finanziellen 
Sanktionen 
der Vereinten 
Nationen 
unterliegen

Artikel 27 (1) In Bezug auf Kunden, die finanziellen Sanktionen der Vereinten 
Nationen unterliegen oder die von natürlichen oder juristischen 
Personen oder Organisationen kontrolliert werden, die finanziellen 
Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegen, oder bei denen 
natürliche oder juristische Personen oder Organisationen, die 
finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegen, einzeln  
oder kollektiv mehr als 50 % der Eigentumsrechte oder der Mehrheits- 
beteiligung haben, führen die Verpflichteten Aufzeichnungen über 

a) die Gelder oder andere Vermögenswerte, die sie zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung der finanziellen Sanktionen der Vereinten 
Nationen für den Kunden verwalten, 

b) die vom Kunden versuchten Transaktionen, 
c) die für den Kunden durchgeführten Transaktionen. 

(2) Die Verpflichteten wenden diesen Artikel zwischen dem 
Zeitpunkt der Veröffentlichung der finanziellen Sanktionen der 
Vereinten Nationen und dem Zeitpunkt der Anwendung der ent- 
sprechenden gezielten finanziellen Sanktionen in der Union an.
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Sorgfalts- 
pflichten

Anwendungs- 
kreis ver- 
stärkter  
Sorgfaltsmaß- 
nahmen

Artikel 34 (4) (g) (4) Außer in den unter Abschnitt 2 dieses Kapitels fallenden Fällen 
wenden die Verpflichteten in Fällen mit erhöhtem Risiko gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen an, die in 
Bezug auf die ermittelten erhöhten Risiken verhältnismäßig sind und 
folgende Maßnahmen umfassen können: […]

g) Aufstellung der Bedingung, dass die erste Zahlung über ein auf  
den Namen des Kunden lautendes Konto bei einem Kreditinstitut 
erfolgt, das keinen weniger strikten Standards bei der Sorgfalts- 
prüfung gegenüber Kunden unterliegt als in dieser Verordnung 
festgelegt.

Gegenmaß- 
nahmen zur 
Minderung von 
Bedrohungen 
durch Geld- 
wäsche und 
Terrorismus- 
finanzierung 
von Ländern
außerhalb der 
Union

Artikel 35 (5) (5) Umfasst eine Geschäftsbeziehung, bei der ein erhöhtes 
Risiko ermittelt wurde, die Verwaltung von Vermögenswerten im 
Wert von mindestens 5 000 000 EUR oder dem Gegenwert in 
Landeswährung oder in einer Fremdwährung durch personalisierte 
Dienstleistungen für einen Kunden, der über Vermögenswerte im 
Gesamtwert von mindestens 50 000 000 EUR oder dem Gegenwert 
in Landeswährung oder in einer Fremdwährung in Form von Finanz-, 
Anlage-oder Immobilienwerten oder einer Kombination davon 
mit Ausnahme seines privaten Wohnsitzes verfügt, so wenden 
Kredit- und Finanzinstitute sowie Dienstleister für Trusts oder 
Gesellschaften zusätzlich zur Anwendung jeglicher verstärkter 
Sorgfaltsmaßnahme gemäß Artikel 4 die folgenden verstärkten 
Sorgfaltsmaßnahmen an: 

a) spezifische Maßnahmen, einschließlich Verfahren zur Minderung 
der mit personalisierten Dienstleistungen und Produkten, die 
diesem Kunden angeboten werden, verbundenen Risiken;

b) Einholung zusätzlicher Informationen über die Herkunft der 
Gelder des Kunden;

c) Vermeidung und Bewältigung von Interessenkonflikten zwischen 
dem Kunden und höheren Führungskräften oder Mitarbeitern 
des Verpflichteten, die Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Anforderungen durch diesen Verpflichteten in 
Bezug auf diesen Kunden wahrnehmen.

Die AMLA gibt bis zum 10. Juli 2027 Leitlinien zu den Maßnahmen 
aus, die von Kredit- und Finanzinstituten sowie von Dienstleistern 
für Trusts oder Gesellschaften zu ergreifen sind, um festzustellen, 
ob ein Kunde über Vermögenswerte im Gesamtwert von mindestens 
50 000 000 EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung oder  
in einer Fremdwährung in Form von Finanz-, Anlage- oder Immobilien- 
werten verfügt und wie dieser Wert bestimmt werden kann.
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Drittländer Die Anforderungen in Bezug auf Drittländer werden überprüft, um sicherzustellen, dass für Länder, die 
eine Bedrohung für das Finanzsystem der Union darstellen, verstärkte Sorgfaltspflichten zur Anwendung 
kommen.

Ermittlung der 
Drittländer, 
deren nationale 
Systeme zur 
Bekämpfung 
von Geld- 
wäsche und 
Terrorismus- 
finanzierung 
signifikante 
strategische 
Mängel 
aufweisen

Artikel 29 (1) (1) Drittländer, deren nationale Systeme zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung signifikante strategische 
Mängel aufweisen, werden von der Kommission ermittelt und als 
„Drittländer mit hohem Risiko“ eingestuft. […]

Hat die Kommission festgestellt, dass die unter Unterabsatz 1 
Buchstabe a, b oder c genannten Kriterien erfüllt sind, werden diese 
delegierten Rechtsakte binnen 20 Kalendertagen erlassen.

Artikel 29 (2) (2) Zur Ermittlung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Drittländer wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 85 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung 
zu erlassen.

Artikel 29 (6) (6) Stellt ein Mitgliedstaat ein von einem Drittland ausgehendes 
spezifisches Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
fest, das die Kommission gemäß den in Absatz 2 genannten 
Kriterien ermittelt hat und dem mit den in Absatz 5 genannten 
Gegenmaßnahmen nicht begegnet werden kann, so kann er von  
Verpflichteten mit Sitz in seinem Hoheitsgebiet verlangen, spezifische 
zusätzliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die von diesem 
Drittland ausgehenden spezifischen Risiken zu mindern. Das er- 
mittelte Risiko und die entsprechenden Gegenmaßnahmen werden 
der Kommission innerhalb von fünf Tagen nach Anwendung der 
Gegenmaßnahmen mitgeteilt.

Ermittlung der 
Drittländer, 
die Mängel bei 
der Einhaltung 
ihrer nationalen 
Systeme zur 
Bekämpfung 
von Geld-
wäsche und 
Terrorismus- 
finanzierung 
aufweisen

Artikel 30 (1) (1) Drittländer, die Mängel bei der Einhaltung ihrer 
nationalen Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung aufweisen, werden von der Kommission 
ermittelt. […]

Diese delegierten Rechtsakte werden binnen 20 Kalendertagen 
nachdem die Kommission festgestellt hat, dass die in Unterabsatz 1 
Buchstabe a oder b genannten Kriterien erfüllt sind, erlassen.

Ermittlung der 
Drittländer, 
von denen eine 
spezifische 
und ernsthafte 
Bedrohung für 
das Finanz-
system der 
Union ausgeht

Artikel 31 (1) (1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung 
dieser Verordnung gemäß Artikel 85 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, in denen Drittländer ermittelt werden, bei denen sie es in 
Ausnahmefällen für unabdingbar hält, eine von diesen Drittländern 
ausgehende spezifische und ernsthafte Bedrohung für das 
Finanzsystem der Union und das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Binnenmarkts einzudämmen, wenn diese Bedrohung nicht 
gemäß den Artikeln 29 und 30 gemindert werden kann.
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Drittländer Ermittlung der 
Drittländer, 
von denen eine 
spezifische 
und ernsthafte 
Bedrohung für 
das Finanz-
system der 
Union ausgeht

Artikel 31 (3) (3) Um den Grad der in Absatz 1 genannten Bedrohung zu 
bestimmen, kann die Kommission die AMLA um eine Stellungnahme 
mit einer Einschätzung im Hinblick darauf ersuchen, wie sich die 
von einem Drittland ausgehende Bedrohung auf die Integrität des 
Finanzsystems der Union auswirkt.

Leitlinien 
zu Risiken, 
Trends und 
Methoden bei 
Geldwäsche und 
Terrorismus-
finanzierung

Artikel 32 (1) 
und (2)

(1) Die AMLA gibt bis zum 10. Juli 2027 Leitlinien aus, aus 
denen hervorgeht, mit welchen Risiken, Trends und Methoden 
bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Verpflichtete im 
Zusammenhang mit geografischen Gebieten außerhalb der Union 
konfrontiert sind. Dabei trägt die AMLA insbesondere den in Anhang 
III aufgeführten Risikofaktoren Rechnung. Für Fälle, in denen ein 
erhöhtes Risiko festgestellt wird, umfassen die Leitlinien verstärkte 
Sorgfaltsmaßnahmen, die die Verpflichteten zur Minderung dieser 
Risiken in Betracht ziehen müssen. 

(2) Die AMLA überarbeitet die in Absatz 1 genannten Leitlinien 
mindestens alle zwei Jahre.

Politisch 
exponierte 
Personen

Anforderungen in Bezug auf politisch exponierte Personen unterliegen geringfügigen Klarstellungen, 
insbesondere mit Blick auf die Definition einer politisch exponierten Person.

Begriffsbe-
stimmingen

Artikel 2 (iii) iii)   Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, die Sitze 
in nationalen Exekutiv- oder Gesetzgebungsorganen oder in 
regionalen oder lokalen Exekutiv- oder Gesetzgebungsorganen, 
die Wahlkreise mit mindestens 50 000 Einwohnern vertreten, 
innehaben

Artikel 2 (vi) vi)   Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der 
Streitkräfte

Artikel 2 (viii) viii) Leiter regionaler und lokaler Behörden, einschließlich 
Gemeindeverbänden und Metropolregionen, mit mindestens  
50 000 Einwohnern

Besondere 
Bestimmungen 
für politisch 
exponierte 
Personen

Artikel 42 (2) (2) Die AMLA gibt bis zum 10. Juli 2027 Leitlinien zu folgenden 
Punkten aus: 

a) den Kriterien für die Identifizierung von bekanntermaßen 
nahestehenden Personen; 

b) der Höhe des Risikos, das mit einer bestimmten Kategorie 
politisch exponierter Personen, Familienmitglieder oder 
bekanntermaßen nahestehenden Personen verbunden ist, 
einschließlich Leitlinien dazu, wie solche Risiken für die Zwecke 
des Artikels 45 zu bewerten sind, wenn die Person nicht mehr 
mit einem wichtigen öffentlichen Amt betraut ist.
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Anforderungen 
zum wirt-
schaftlichen 
Eigentum

Die Anforderungen zum wirtschaftlichen Eigentum werden gestrafft, um für ein angemessenes Maß an 
Transparenz in der Union zu sorgen, und es werden neue Anforderungen in Bezug auf Bevollmächtigte und 
ausländische Einrichtungen eingeführt, um die Risiken, dass sich Straftäter hinter zwischengeschalteten 
Ebenen verbergen, zu vermindern.

Wirtschaftliches 
Eigentum durch 
Eigentums- 
beteiligung

Artikel 52 (1) 1) Für die Zwecke des Artikels 51 Absatz 1 Buchstabe a bezeichnet 
der Ausdruck „Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft“ das 
direkte oder indirekte Eigentum von 25 % oder mehr der Anteile 
oder Stimmrechte oder sonstiger Eigentumsbeteiligungen an der  
Gesellschaft, einschließlich des Rechts auf einen Anteil an Gewinnen,  
an anderen internen Ressourcen oder am Liquidationssaldo. 
Das indirekte Eigentum wird berechnet, indem die Anteile oder 
Stimmrechte oder sonstigen Eigentumsbeteiligungen, die von den 
zwischengeschalteten Gesellschaften in der Kette von Gesellschaften  
gehalten werden, an der der wirtschaftliche Eigentümer Anteile 
oder Stimmrechte hält, multipliziert und die Ergebnisse aus diesen 
verschiedenen Ketten addiert werden, es sei denn, Artikel 54 findet 
Anwendung.

Für die Zwecke der Beurteilung, ob eine Eigentumsbeteiligung 
an der Gesellschaft besteht, werden Beteiligungen auf jeder 
Beteiligungsebene berücksichtigt.

Artikel 52 (2) (2) Ermitteln die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 4 Buch- 
stabe c der Richtlinie (EU) 2024/1640 Kategorien von Gesell- 
schaften, die erhöhten Risiken der Geldwäsche und Terrorismus- 
finanzierung ausgesetzt sind, auch auf der Grundlage der Sektoren, 
in denen sie tätig sind, so setzen sie die Kommission davon in 
Kenntnis. Die Kommission bewertet bis zum 10. Juli 2029, ob die 
mit diesen Kategorien von juristischen Personen verbundenen 
Risiken von Bedeutung für den Binnenmarkt sind, und erlässt, wenn 
sie zu dem Schluss gelangt, dass ein niedrigerer Schwellenwert zur 
Minderung dieser Risiken angemessen ist, delegierte Rechtsakte im 
Einklang mit Artikel 85 zur Änderung dieser Verordnung, indem sie 
Folgendes ermittelt:

a) die Kategorien von Gesellschaften, die mit erhöhten Risiken der 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind und für 
die ein niedrigerer Schwellenwert gelten soll;

b) die entsprechenden Schwellenwerte. 

Der in Unterabsatz 1 genannte niedrigere Schwellenwert wird auf 
höchstens 15 % der Eigentumsbeteiligungen an der Gesellschaft 
festgesetzt, es sei denn, die Kommission kommt aufgrund des  
Risikos zu dem Schluss, dass ein höherer Schwellenwert verhältnis-
mäßiger wäre, der in jedem Fall auf weniger als 25 % festgesetzt 
wird.ern dies die Analyse der zentralen Meldestelle nicht untergräbt.

Wirtschaftliches 
Eigentum durch 
Kontrolle

Artikel 53 (2) (2) Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck […]

c) „Kontrolle durch Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft“ 
das direkte oder indirekte Eigentum von 50 % zuzüglich 
eines der Anteile oder Stimmrechte oder einer der sonstigen 
Eigentumsbeteiligungen an der Gesellschaft.



Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der EU-Geldwäsche Verordnung 2024/1624  |     11    

Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Verdächtige 
Transaktionen, 
Verdachtsfälle

Zur besseren Orientierung bei der Meldung verdächtiger Transaktionen werden Warnhinweise auf 
Verdachtsfälle genauer erläutert, während die Offenlegungsanforderungen und der private Austausch von 
Informationen unberührt bleiben.

Meldung von 
Verdachtsfällen

Artikel 69 (1) […]
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 beantworten Verpflichtete ein 
Auskunftsersuchen der zentralen Meldestelle innerhalb von fünf 
Arbeitstagen. In begründeten und dringenden Fällen können die 
zentralen Meldestellen eine solche Frist – auch auf weniger als 
24 Stunden – verkürzen. Abweichend von Unterabsatz 1 kann 
die zentrale Meldestelle die Frist für die Beantwortung über fünf 
Arbeitstage hinaus verlängern, wenn sie dies für gerechtfertigt 
hält und sofern dies die Analyse der zentralen Meldestelle nicht 
untergräbt.

Artikel 69 (5) (5) Bis zum 10. Juli 2027 gibt die AMLA Leitlinien mit Indikatoren 
für verdächtige Tätigkeiten und Verhaltensweisen aus und 
aktualisiert diese regelmäßig. Diese Leitlinien werden regelmäßig 
aktualisiert.

Schwellenwert- 
basierte 
Meldungen von 
Transaktionen 
im Zusammen-
hang mit 
bestimmten 
hochwertigen 
Gütern

Artikel 74 (1) 
und (2)

(1) Personen, die mit hochwertigen Gütern handeln, melden der 
zentralen Meldestelle alle Transaktionen im Zusammenhang mit dem 
Verkauf der folgenden hochwertigen Güter, wenn diese Güter für 
nichtgewerbliche Zwecke erworben werden: 

a) Kraftfahrzeuge zu einem Preis von mindestens 250 000 EUR 
oder dem Gegenwert in Landeswährung;

b) Wasserfahrzeuge zu einem Preis von mindestens 7 500 000 EUR 
oder dem Gegenwert in Landeswährung;

c) Luftfahrzeuge zu einem Preis von mindestens 7 500 000 EUR 
oder dem Gegenwert in Landeswährung.

(2) Kredit- und Finanzinstitute, die Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit dem Verkauf oder der Übertragung von 
Eigentum von den in Absatz 1 genannten Gütern erbringen, melden 
der zentralen Meldestelle auch alle Transaktionen, die sie für ihre 
Kunden im Zusammenhang mit diesen Gütern ausführen.
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Themenkreis Inhalt Fundstelle in der 
Verordnung

Änderungen

Barzahlung Die Maßnahmen zur Minderung des Missbrauchs von Inhaberinstrumenten werden gestärkt und angesichts 
der nachweislich geringen Wirkung des gegenwärtigen Ansatzes, der darauf beruht, dass Warenhändler 
die AML-/CFT-Anforderungen in Bezug auf große Barzahlungen umsetzen, wird eine Bestimmung zur 
eingeschränkten Nutzung von Bargeld für große Transaktionen eingefügt. 

Begrenzung 
Barzahlungen 
großer Beträge 
für Güter  
oder Dienst- 
leistungen

Artikel 80 (1) (1) Personen, die mit Gütern handeln oder Dienstleistungen 
erbringen, dürfen Barzahlungen nur in Höhe von maximal  
10 000 EUR oder dem entsprechenden Gegenwert in der nationalen 
oder einer Fremdwährung entgegennehmen oder vornehmen, 
unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang 
oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung zu 
bestehen scheint, getätigt wird.

Artikel 80 (3) (3) Bestehen auf nationaler Ebene bereits Obergrenzen, die unter 
der in Absatz 1 festgelegten Obergrenze liegen, so behalten diese 
ihre Gültigkeit. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese 
Obergrenzen bis zum 10. Oktober 2024 mit.

Sonstiges

Inhaberaktien Anonyme 
Konten und 
Inhaberaktien 
sowie Bezugs-
scheine für 
Inhaberaktien

Artikel 79 (3) (3) Unternehmen dürfen keine Inhaberaktien ausgeben und 
müssen bis zum 10. Juli 2029 alle vorhandenen Inhaberaktien 
in Namensaktien umwandeln, sie im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 immobilisieren  
oder sie bei einem Finanzinstitut hinterlegen. Unternehmen, deren  
Wertpapiere an einem geregelten Markt notiert sind oder deren  
Aktien als intermediär verwahrte Aktien ausgegeben werden,  
entweder durch Immobilisierung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1  
Nummer 3 der genannten Verordnung oder durch direkte Ausgabe 
in dematerialisierter Form im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 
derselben Verordnung, dürfen jedoch neue Inhaberaktien ausgeben 
und bestehende Inhaberaktien beibehalten. Bei bestehenden 
Inhaberaktien, die bis zum 10. Juli 2029 nicht umgewandelt, 
immobilisiert oder hinterlegt wurden, werden alle mit diesen 
Aktien verbundenen Stimmrechte und Rechte auf Ausschüttungen 
automatisch bis zu ihrer Umwandlung, Immobilisierung oder Hinter- 
legung ausgesetzt. Alle diese Aktien, die bis zum 10. Juli 2030  
nicht umgewandelt, immobilisiert oder hinterlegt wurden, werden  
gelöscht, was zu einer Verringerung des Aktienkapitals in ent- 
sprechender Höhe führt. Unternehmen dürfen keine Bezugsscheine 
für nicht intermediär verwahrte Inhaberaktien ausgeben.
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